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Öffentliche Grünanlage an der Adam-Berg-Straße  
 
a. Erhalt der öffentlichen Grünanlage an der Adam-Berg-Straße zu Erholungs- und Freizeit-

zwecken für Kinder, Jugendliche und Anwohner!  
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02673 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramers-
dorf-Perlach am 27.06.2019 

b. Erhalt der öffentlichen Grünfläche an der Adam-Berg-Straße als Freizeitfläche 
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02674 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramers-
dorf-Perlach am 27.06.2019 

c. Grünflächen schaffen! Entsiegelung von städtischen Flächen 
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02662 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramers-
dorf-Perlach am 27.06.2019 

d. Bauvoranfrage Adam-Berg-Straße zügig prüfen 
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02677 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramers-
dorf Perlach am 27.06.2019 

 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15636 
 
Anlagen: 
1. Empfehlung Nr. 14-20 / E 02673  
2. Empfehlung Nr. 14-20 / E 02674  
3. Empfehlung Nr. 14-20 / E 02662  
4. Empfehlung Nr. 14-20 / E 02677  
5. Lageplan mit Flurnummern (vor Teilung)  
6. Lageplan mit Flurnummer (nach Teilung) 
7. Lageplan mit Bezirkseinteilung 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 16. Stadtbezirkes Ramersdorf-Perlach vom 
13.03.2025 Öffentliche Sitzung 

 
1. Vortrag der Referentin 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach hat am 27.06.2019 
die anliegenden Empfehlungen Nrn. 14-20 / E 02673 (Anlage 1), 14-20 / E 02674 (Anlage 
2), 14-20 / E 02662 (Anlage 3) und 14-20 / E 02677 (Anlage 4) beschlossen, bei denen es 
jeweils um den Erhalt der öffentlichen Grünanlage an der Adam-Berg-Straße aufgrund der 
beabsichtigten Bebauung der Flächen (Erweiterung eines Gartencenters) bzw. um die zü-
gige Prüfung des vorliegenden Antrags zur Bebauung geht. Die Empfehlungen aus der 
Bürgerversammlung werden wegen der gleichen Thematik in diesem Sammelbeschluss 
zusammengefasst. 
 
Da es sich um Empfehlungen einer Bürgerversammlung handelt, müssen diese nach Art. 
18 Abs. 4 Satz 1 GO und § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und Einwohnerversammlungssatzung 
vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 Bezirksausschusssatzung 
vom Bezirksausschuss behandelt werden. 
 
Zuständig für die Behandlung ist der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes Ramersdorf-
Perlach, da die Empfehlungen ein Geschäft der laufenden Verwaltung (Art. 37 Abs. 1 Satz 

 

 



 Seite 2 von 9 

  

 

 

1 Nr. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates) beinhal-
ten (Vollzug der baurechtlichen Vorschriften) und die Angelegenheiten stadtbezirksbezo-
gen sind.  
In der Angelegenheit wurde zuletzt mit Schreiben vom 13.09.2024 jeweils Zwischennach-
richten erteilt. Die späte Behandlung der Empfehlungen ist der erforderlichen gerichtlichen 
Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit des oben genannten Bauvorhabens über zwei In-
stanzen geschuldet. Auf die folgenden Ausführungen hierzu wird Bezug genommen.  
 
Der Beschluss des Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich empfeh-
lenden Charakter. 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung bzw. zur 
Information des Bezirksausschusses des 16. Stadtbezirkes führt das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung Folgendes aus:   
 
Antragsgegenstand ist die zwischen dem an der Ottobrunner Straße situierten Garten-
baucenter und westlich der Adam-Berg-Straße gelegene, öffentliche Grünfläche (eingetra-
gen im Grünanlagenverzeichnis der Landeshauptstadt München), die derzeit auch als 
Bolzplatz (Rasenfläche mit zwei Toren) genutzt wird (vorher FlNr. 1202, jetzt, seit 2021 ge-
teilt in die FlNrn. 1202/2 und 1202). Südlich im Anschluss an diesen Bolzplatz befindet 
sich auf dem Grundstück FlNr. 1202/1 ein Kinderspielplatz sowie auf dem Grundstück 
FlNr. 1205 ein altes Wohnhaus. 
 
Die Landeshauptstadt München hat das heute mit einem Bolzplatz versehene Grundstück 
im Jahr 1972 von einer Privatperson erworben. Im Kaufvertrag wurde damals neben der 
Kaufpreiszahlungspflicht keine Verpflichtungen zu Lasten der Landeshauptstadt München 
und keinerlei Nutzungsbeschränkungen vereinbart. Auch in den Folgejahren wurden keine 
Vereinbarungen mit Dritten geschlossen, die eine etwaige Nutzungsbeschränkung zum 
Inhalt haben. Der Ankauf stand dabei also nicht im Zusammenhang mit dem Gartencenter. 
 
Dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Lokalbaukommission wurde am 
25.10.2018 ein Antrag auf Vorbescheid für den „Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage 
und Erweiterung von Gewerbeflächen“ vorgelegt. Die Planung beinhaltete eine Erweite-
rung von Verkaufsflächen, Büroflächen und eines bestehenden Parkhauses, sowie den 
Neubau von Mitarbeiterwohnungen/Werkswohnungen, einer Kindertagesstätte und eines 
Cafés. Danach begehrte die Bauherrin die Erweiterung des Gartencenters mit einer U-för-
migen Bebauung auf den (damaligen) Grundstücken der FlNrn. 1200, 1202, 1202/1, 
1228/2, 1231/1 und 1205. Das geplante Bauvorhaben erstreckte sich dabei also sowohl 
auf die im Eigentum des Gartencenters befindlichen Grundstücke FlNr. 1200, 1205, 
1228/2 und 1231/1, als auch auf die im Eigentum der Stadt München stehenden Grund-
stücke mit der FlNr. 1202 und 1202/1 an der Adam-Berg-Straße (Bolz- und Kinderspiel-
platz-Grundstücke). Die städtische Grünfläche mit Bolzplatz hätte bei dieser abgefragten 
Bebauungsvariante vollständig aufgegeben werden müssen.  

 
Gegen diese Planungen gab es erhebliche Widerstände aus der Nachbarschaft. Auch 
eine Bürgerinitiative zum Erhalt der öffentlichen Grünanlage an der Adam-Berg-Straße hat 
sich formiert und auf vielen Wegen die Behörde kontaktiert. Bereits im Verfahren wurde 
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durch verschiedene öffentliche Veranstaltungen und Diskussionen eine hohe Transparenz 
hergestellt. Im Rahmen eines Petitionsverfahrens beim Landtag fand ein Ortstermin mit 
allen Beteiligten statt, bei dem auch über Kompromisslösungen bzw. alternative Planun-
gen diskutiert wurde. Bei weiteren Gesprächen war das Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung immer bemüht, eine Lösung zu moderieren, die den Interessen der Antragstelle-
rin, den Interessen der Anwohner bzw. Anwohnerinnen und den Interessen der Vertreter 
der Bürgerinitiative gerecht wird.  
 
Die Bauherrin reagierte auf die massiven Widerstände, teilte mit, dass sie die mit Vorbe-
scheidsantrag vom 25.10.2018 geplante Erweiterung nicht mehr weiterverfolgen wird und 
zog den Antrag zurück.  
 
Die Stadt München, Kommunalreferat stand im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Betriebserweiterung bereits seit längerer Zeit im Austausch mit der Eigentümerin des Gar-
tencenters bezüglich eines Grundstückstausches. Die Entscheidung, ob ein städtisches 
Grundstück, auf dem sich eine Grünfläche befindet, an einen Privaten zum Zweck der Be-
bauung veräußert werden soll, obliegt der Vollversammlung des Stadtrats  (§ 4 Nr. 10 Ge-
schO Stadtrat). Der Stadtrat hat sich deshalb in seiner (nichtöffentlichen) Sitzung vom 
24.03.2021 mit der Angelegenheit befasst und kam zu dem Ergebnis, dass dem Grund-
stückstausch zugestimmt werden kann (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01933). 
 
Zum einen wird damit sichergestellt bzw. ermöglicht, dass  

a. damit dem seit über 130 Jahren in Ramersdorf ansässigen inhabergeführten Familien-
unternehmen eine dringend benötigte räumliche Entwicklungsperspektive geboten wird 
und langfristig günstiger Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszu-
bildende geschaffen werden kann 

b. zwar die Grünfläche in der jetzigen Form nicht mehr erhalten, jedoch das im Tausch an 
die Stadt München übertragene, Grundstück FlNr. 1205, zusammen mit den beiden 
Grundstücken FlNr. 1202/1 und 1202 neu gestaltet und aufgewertet der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt bzw. als zukünftige Grünfläche (Spiel- und Sportplatz mit Bolz-
platz) gestaltet bzw. ausgebaut werden kann.  

c. die Erschließung des Gartencenters künftig fast ausschließlich von der Ottobrunner 
Straße aus durchgeführt wird und zu einer Entlastung der Adam-Berg-Straße führt.  

 
Am 12.02.2021 wurde bei der LBK ein neuer Antrag auf Vorbescheid mit einem reduzier-
ten und geänderten Vorhaben vorgelegt. Die geplante Erweiterung erfolgt danach nur 
noch auf den Grundstücken der FlNrn. 1200 und 1202/2 (die Grundstücke mit den FlNrn. 
1202/1 (Kinderspielplatz), 1202 neu und 1205 sollen danach nicht bebaut werden). Ge-
plant ist die Erweiterung der Verkaufs- und Büroflächen des Gartencenters, die Errichtung 
von Mitarbeiterwohnungen, ein öffentlich zugängliches Café, eine Kindertagesstätte und 
die Erweiterung des bestehenden Parkhauses. Hierzu soll ein Baukörper errichtet werden, 
der im Norden und im Osten vier- bzw. dreigeschossig und im Süden eingeschossig ist 
und einen Innenhof bildet. Dieser reduzierte Bebauungsvorschlag beinhaltet auch die von 
einigen Nachbarn gewünschte Pufferzone (zusätzlich 2 Meter zur gesetzlichen Abstands-
fläche). Durch diese Lösung können außerdem weitere 5 bis 6 große Bäume entlang der 
Grundstücksgrenze erhalten bleiben.  
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Da aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung diese abgefragte Bebauung 
als baurechtlich genehmigungsfähig beurteilt worden ist, wurden, unter anderem, die Fra-
gen zur Zulässigkeit des Vorhabens nach der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, 
der überbaubaren Grundstücksfläche und der Bauweise mit Bescheid vom 04.02.2022 po-
sitiv beantwortet. Gegen diesen Vorbescheid wurde daraufhin seitens angrenzender 
Nachbarn Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München (VG) erhoben mit dem 
Ziel, dass der Vorbescheid der Lokalbaukommission wieder aufgehoben wird.  
 
Mit Urteil vom 24.07.2023 (Az. M 8 K 22.1895) hat das VG die Nachbarklage abgewiesen. 
In der Begründung führt das Gericht unter anderem aus, dass der Vorbescheid keine sub-
jektiv-öffentlichen Nachbarrechte, insbesondere den Gebietserhaltungsanspruch nicht ver-
letze und kein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot vorliege. Das geplante Bauvor-
haben wurde vom Gericht dem Innenbereich zugeordnet und als zulässig bewertet.  
Gegen das Urteil des VG haben die Nachbarn anschließend einen Antrag auf Zulassung 
der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) gestellt (2. Instanz). Der 
VGH hat mit Beschluss vom 27.02.2024 den Berufungsantrag abgelehnt und in der Be-
gründung ausgeführt, dass es die Auffassung des Erstgerichts teile und sich das Bauvor-
haben nach der Art der baulichen Nutzung nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) in die nä-
here Umgebung einfüge (Az.: 2 ZB 23.1670). 
 
Die Geltungsdauer des Vorbescheides vom 04.02.2022 für das Bauvorhaben wurde auf 
Antrag vom 06.05.2024 bis einschließlich 04.02.2027 verlängert (Art. 71 Satz 3 der Baye-
rischen Bauordnung - BayBO). Ein Bauantrag für das oben genannte Vorhaben lag bis zur 
Ausfertigung der Beschlussvorlage noch nicht vor.  

 
 

1. Erhalt der öffentlichen Grünanlage an der Adam-Berg-Straße zu Erholungs- und 
Frei-zeitzwecken für Kinder, Jugendliche und Anwohner! Empfehlung Nr. 14-20 / 
E 02673 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach am 
27.06.2019 

 
Die Empfehlung beinhaltet die Forderung, der Stadtrat möge den Erhalt der öffentlichen 
Grünanlage an der Adam-Berg-Straße zu Erholungs- und Freizeitzwecken für Kinder, Ju-
gendliche und Anwohner beschließen. Das geplante Bauvorhaben an der Adam-Berg-
Straße sei ein unwiederbringlicher Verlust der für jedermann zugänglichen Grünanlage 
und gehe mit einer weiteren Flächenversiegelung einher. Grünanlagen seien für die Le-
bensqualität aller Bewohner unverzichtbare Sozial- und Ausgleichsflächen. Zudem sei die 
verkehrliche Erschließung des geplanten Bauvorhabens nicht gegeben. Bei Außerachtlas-
sen der geplanten Mitarbeiterwohnungen blieben im Wesentlichen gewerbliche Nutzun-
gen, die sich mit der Darstellung des Flächennutzungsplanes „Reines Wohngebiet“ nicht 
vertragen. Letztlich seien die oben angesprochenen Flächen bei der Adam-Berg-Straße in 
der Anlage 1 zur Grünanlagensatzung der Landeshauptstadt München als Grünanlage im 
Grünanlagenverzeichnis aufgeführt. 
 
Hierzu wird festgestellt:  
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Die Empfehlung stammt vom 27.06.2019. Über die Zukunft der öffentlichen Grünfläche hat 
der Stadtrat im Zusammenhang mit vorgenannten Tauschgeschäft am 24.03.2021 eine 
Entscheidung getroffen bzw. die Weichen gestellt. Wie ausgeführt, ist zwar ein Erhalt in 
der bisherigen Form nicht möglich. Jedoch wird mit dem Grundstückstausch sichergestellt 
bzw. die Möglichkeit eröffnet, dass auf den an die Stadt München veräußerten Grundstü-
cken eine ausreichend große Grünfläche neu gestaltet bzw. ausgebaut werden kann, die 
dann der Allgemeinheit unentgeltlich für Erholungs- und Freizeitzwecke dient bzw. als So-
zial- und Ausgleichsfläche zur Verfügung steht. Durch die Verlegung und Neugestaltung 
der öffentlichen Grünfläche wird diese sowohl ökologisch stark aufgewertet werden, als 
auch durch einen Spielplatz deutlich nutzbar.    

 
Die Tatsache, dass die Grünanlage an der Adam-Berg-Straße in das Grünanlagenver-
zeichnis aufgenommen worden ist, hat keinen Einfluss auf die bauplanungsrechtliche Be-
urteilung der Fläche. Vielmehr richtet sich die bauplanungsrechtliche Beurteilung allein 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches. 
Wie oben ausgeführt, haben die Verwaltungsgerichte entschieden, dass die geplante Er-
weiterung des Gartencenters baurechtlich zulässig ist und sich in die nähere Umgebung 
einfügt. Die öffentliche Grünfläche ist baurechtlich dem Innenbereich zuzuordnen und 
kann daher dem Grunde nach bebaut werden; es besteht insoweit Baurecht.  
Die verkehrlichen Gegebenheiten wurden im Rahmen des anhängigen Vorbescheidsver-
fahrens sorgfältig durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung überprüft. Grund-
sätzlich liegen die Baugrundstücke jedoch mit ihrer Zufahrt in ausreichender Breite an der 
als Ortsstraßen gewidmeten Ottobrunner Straße und Ständlerstraße. In der beantragten 
Planung ist auch vorgesehen, die Anlieferung, die heute zum Teil über die Wohnstraßen 
östlich des Gewerbes erfolgt, ausschließlich von der Ottobrunner Straße abzuwickeln. 
Dazu ist geplant, die vorhandene Zufahrt auszubauen. 
Die Erschließung ist damit gesichert. 
 
Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 02673 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführun-
gen entsprochen werden. 
 

 
2. Erhalt der öffentlichen Grünfläche an der Adam-Berg-Straße als Freizeitfläche 

Empfehlung Nr. 14-20 / E 02674 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 

 
Die Bürgerversammlung begehrt, die Grünfläche an der Adam-Berg-Straße im Bestand 
und natürlichem Geländeverlauf beziehungsweise Geländeniveau auf Dauer für die Allge-
meinheit offen zugänglich zu erhalten. Das Grundstück sei im Eigentum der Stadt Mün-
chen und solle es bleiben. Ein Raumordnungsverfahren sei aufgrund des über den Be-
triebssitz hinausgehenden Kunden-Einzugsbereiches und der verkehrlichen Gegebenhei-
ten nötig. 
 
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 1, insbesondere zum Thema Bau-
recht und Grundstückstausch verwiesen. Ergänzend dazu wird festgestellt: 
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Ein Raumordnungsverfahren ist nicht notwendig. Gemäß Art. 24 Abs. 1 Bayerisches Lan-
desplanungsgesetz (BayLplG) sind Gegenstand von Raumordnungsverfahren Vorhaben 
von erheblich überörtlicher Raumbedeutsamkeit. Ein Vorhaben ist überörtlich raumbedeut-
sam, wenn seine Raumbedeutsamkeit über ein Gemeindegebiet hinausreicht. Das Raum-
ordnungsverfahren ist grundsätzlich ein Instrument der Landesplanung und dient dazu, die 
Raumverträglichkeit eines konkreten Vorhabens aus überörtlicher Sicht zu prüfen. Zweck 
ist es, im Sinne einer „helfenden Planung“ frühzeitig Nutzungskonflikte eines konkreten 
Vorhabens zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Vorliegend kann jedoch nicht aufgrund des über den Betriebssitz hinausgehenden Kun-
den-Einzugsbereiches auf eine überörtliche Raumbedeutsamkeit geschlossen werden. 
Die angebrachten verkehrlichen Bedenken genügen nicht, um die Notwendigkeit eines 
Raumordnungsverfahrens zu bekräftigen. Jedenfalls mangelt es bereits an dem erforderli-
chen Antrag zur Einleitung eines entsprechenden Verfahrens. 
 
Die verkehrlichen Gegebenheiten wurden im Rahmen des Vorbescheidverfahrens sorgfäl-
tig durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung überprüft.  
 
Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 02674 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführun-
gen entsprochen werden. 

 
 

3. Grünflächen schaffen! Entsiegelung von städtischen Flächen 
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02662 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 
 

Die Empfehlung beinhaltet das Begehr, am Südende der Adam-Berg-Straße anstelle der 
heutigen Straße einen kleinen Park zu errichten. Die Adam-Berg-Straße sei in dem maß-
geblichen Bereich komplett zurückzubauen. An Bänke oder sonstige Sitzmöglichkeiten sei 
bei der Gestaltung des Parks zu denken. 
 
Hierzu wird festgestellt:  
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung teilt die Auffassung, dass Parkanlagen in 
einer hochverdichteten Großstadt neben ihren ökologischen und klimatischen Funktionen 
eine vorrangige Erholungs- und Freizeitfunktion für unterschiedliche Nutzergruppen zu-
kommt. Mit dem vom Stadtrat beschlossenen Tauschgeschäft wurden die Voraussetzun-
gen geschaffen, dass die Stadt München die ihr übertragenen Flächen neu gestaltet und 
aufgewertet als zukünftige Grünfläche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Anlie-
gen des Bezirksausschusses ist es, dass auf den tangierten städtischen Flächen ein 
Spiel- und Sportplatz mit Bolzplatz eingerichtet wird. Auf die Ausführungen unter Ziffer 1 
und 2 wird Bezug genommen.    
 
Die Adam-Berg-Straße ist eine gewidmete Verkehrsfläche. Die Umplanung zu einer Park-
anlage wäre insoweit nur möglich, als zuvor städtebaulich und verkehrsplanerisch die Vo-
raussetzungen beziehungsweise Rahmenbedingungen geprüft werden. Zudem müssen 
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diverse Abstimmungen hinsichtlich der betroffenen Gegebenheiten, wie unter anderem 
Rettungswege und Sparten erfolgen. Letztlich erfordert eine entsprechende Umgestaltung 
die Verabschiedung in den zuständigen politischen Gremien bevor das zuständige Fach-
referat mit der Realisierung beauftragt werden kann. Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung nimmt die Empfehlung zur Kenntnis und wird sie an die entsprechenden Stel-
len weitergeben. 
 
Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 02662 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführun-
gen entsprochen werden. 

 
 

4. Bauvoranfrage Adam-Berg-Straße zügig prüfen Empfehlung Nr. 14-20 / E 02677 
der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf Perlach am 27.06.2019 
 

Die Empfehlung beinhaltet die Forderung, dass die Bauvoranfrage der Bauherrin durch 
verschiedene Initiativen nicht weiter behindert und verzögert wird. Die Initiative ziele da-
rauf ab, dass überhaupt nicht gebaut werden solle. Der Bolzplatz werde nicht viel genutzt 
und im näheren Umfeld seien mehrere Spielwiesen und Bolzplätze auch zu Fuß erreich-
bar. Eine Gastronomie mit Biergarten werde nicht gewünscht, da die Zufahrt und die Park-
situation nicht dazu passen würden. Auch über die Kindertagesstätte sei noch zu verhan-
deln. Auch bei der Gestaltung der Außenfassaden möchte die Bürgerversammlung mit 
einbezogen werden. 

 
Hierzu wird festgestellt:  
Die Empfehlung stammt vom 27.06.2019. Zwar wurde der Antrag auf Vorbescheid vom 
25.10.2018 von der Bauherrin wieder zurückgezogen. Jedoch konnte, wie oben ausge-
führt, stattdessen für den im Jahr 2021 eingereichten Antrag auf Vorbescheid mit einem 
reduzierten und geänderten Vorhaben ein positiver Vorbescheid erlassen werden, der in-
zwischen auch Rechtskraft erlangt hat, nachdem sich die Verwaltungsgerichte im Rahmen 
von Nachbarklagen mit der Zulässigkeit des Vorhabens befasst hatten.  
 
Geplant ist demnach die Erweiterung der Verkaufs- und Büroflächen des Gartencenters, 
die Errichtung von Mitarbeiterwohnungen, ein öffentlich zugängliches Café, eine Kinderta-
gesstätte und die Erweiterung des bestehenden Parkhauses. Hierzu soll ein Baukörper 
errichtet werden, der im Norden und im Osten vier- bzw. dreigeschossig und im Süden 
eingeschossig ist und einen Innenhof bildet. Die Errichtung eines Biergartens war nicht 
Antragsgegenstand. Durch das Bauvorhaben und aufgrund des bestehenden Umge-
bungsbedarfes entsteht ein sozialer Infrastrukturbedarf im Hinblick auf die Versorgung mit 
Kinderbetreuungsplätzen. Ein Bauantrag liegt bis zur Ausfertigung des Beschlussentwurfs 
noch nicht vor, so dass weitergehende Ausführungen hierzu, auch was das Thema Außen-
fassade betrifft, entbehrlich sind.  
 
Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 02677 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes Ra-
mersdorf-Perlach am 27.06.2019 kann entsprochen werden. 
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Das Kommunalreferat hat der Sitzungsvorlage zugestimmt und hat einen Abdruck erhal-
ten. 
 
Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Paul Bickelbacher, und der zuständigen Verwaltungs-
beirätin, Frau Stadträtin Veronika Mirlach ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet 
worden. 
 

 
II.    Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes: 
 

1. Von der Sachbehandlung der Bürgerversammlungsempfehlungen wie im Vortrag zu 
den einzelnen Empfehlungen ausgeführt wird Kenntnis genommen. 
 

2. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02673 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes 
Ramersdorf-Perlach am 27.06.2019 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung behandelt. 

 
 

3. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02674 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes 
Ramersdorf-Perlach am 27.06.2019 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung behandelt. 
 

4. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02662 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes 
Ramersdorf-Perlach am 27.06.2019 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung behandelt. 

 
 

5. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02677 der Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes 
Ramersdorf-Perlach am 27.06.2019 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung behandelt. 

 

III.   Beschluss nach Antrag. 

 
 
 
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach der Landeshauptstadt 
München 

 
 
 
 
 

Der/ die Vorsitzende      Die Referentin 
         Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
         Elisabeth Merk 
         Stadtbaurätin 
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IV.  WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 zur weiteren Veranlassung. 

Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit dem Original wird bestätigt. 
1. An den Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach 
2. An das Direktorium HA II/V2 – BA-Geschäftsstelle Ost 
3. An das Direktorium Dokumentationsstelle 
4. An das Revisionsamt 
5. An das Kommunalreferat 
6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I 
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II 
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV  
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 

V.    Abdruck von I. – IV. 
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den Bezirksausschuss 
Kenntnis zu nehmen; der Beschluss betrifft auch Ihr Referat. 
Es wird um umgehende Mitteilung gebeten, ob der Beschluss aus dortiger Sicht vollzogen 
werden kann. 
 

VI.  Zurück an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/30V 
 

Der Beschluss des Referats für Stadtplanung und Bauordnung 
 
 kann vollzogen werden 
 
 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung s. gesondertes Blatt) 
 

VII.  An das Direktorium – D-II-BA 
 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann vollzogen werden 
 
 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann/soll nicht vollzogen werden 
(Begründung siehe Beiblatt) 
 
 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt) 
 
Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen. 
 
Am  
 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/30 V 
 
i. A. 

 


































